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Hauptamt Brigitte Thoma Vorlagen-Nr. 20/162/2020 

Sitzung am Gremium Status  Zuständigkeit 

13.07.2020 Gemeinderat Ö Entscheidung   
   
 

 

TOP: 14   Geschäftsordnung Gemeinderat - 2. Änderung 

 
Ausgangssituation 
Die Geschäftsordnung des Gemeinderates vom 09.02.2015 wurde zuletzt am 10.10.2016 an 
die damaligen Änderungen der Gemeindeordnung angepasst. 
 
Durch die am 18.05.2020 beschlossene Einführung des papierlosen Sitzungsdienstes mit dem 
Programm session Mandatos ist die Änderung der Geschäftsordnung des Gemeinderates in 
§°12 Einberufung der Sitzungen erforderlich (Änderungen fett gedruckt): 
 
§ 12 Einberufung 
(1) Der Gemeinderat ist einzuberufen, wenn es die Geschäftslage erfordert; er soll jedoch 
mindestens einmal im Monat einberufen werden. Der Gemeinderat muss unverzüglich 
einberufen werden, wenn es ein Viertel der Stadträte unter Angabe des 
Verhandlungsgegenstands beantragt. Die Verhandlungsgegenstände müssen zum 
Aufgabengebiet des Gemeinderats gehören. Satz 2 gilt nicht, wenn der Gemeinderat den 
gleichen Verhandlungsgegenstand innerhalb der letzten sechs Monate bereits behandelt hat. 
Absatz 2 gilt entsprechend. 
 
(2) Der Bürgermeister beruft den Gemeinderat zu Sitzungen (schriftlich) elektronisch mit 
angemessener Frist ein und teilt rechtzeitig, in der Regel mindestens sieben Tage vor dem 
Sitzungstag, die Verhandlungsgegenstände mit; dabei werden die für die Verhandlung 
erforderlichen Unterlagen über das Ratsinformationssystem bereitgestellt (beigefügt) (s. 
§ 14). In der Regel finden Sitzungen montags/dienstags statt. In Notfällen kann der 
Gemeinderat ohne Frist und formlos (mündlich, fernmündlich oder durch Boten) einberufen 
werden. 
 
 
 

 
Beschlussantrag: 
Der Gemeindetrat beschließt die vorstehende Änderung des § 12 der Geschäftsordnung des 
Gemeinderates. 
  
 

 
Anlagen: 
geänderte Geschäftsordnung des Gemeinderates 03.07.2020 
 
 

 

Beschlussauszüge für   Bürgermeister   Hauptamt 
  Kämmerei    Bauamt   Ortschaft  
Aulendorf, den 03.07.2020 
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